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Anlage: Zusammenstellung systemischer Abweichungen bei forstlichen 

Maßnahmen im Bereich des Forstamtes Pfälzer Rheinauen 

(Forstreviere Schifferstadt, Speyer, Hördt) 

 

 

1. Stadtwald Speyer (Distrikt 3 Abt. 7/8 Birkenschlag) 

FFH- Gebiet:  6616-301 Speyerer Wald 

Waldort:  Distrikt 3 Abt 7 / 8 Birkenschlag, Stadtwald Speyer 

Gebietsbeschreibung:  

Der Stadtwald Speyer gehört zum FFH-Gebiet 6616-301 Speyerer Wald und Haßlocher Wald. 
Schwarzspecht, Ziegenmelker und Grauspecht sowie mehrere Fledermausarten sind regelmäßige 
Bewohner der lückigen Waldbereiche. Die Speyerer Dünenlandschaft gehört zu den charakteristischen 
Binnendünen der Oberrheinniederung. Sie beherbergen eine Vielzahl spezifischer Sandrasenfluren, 
wie zum Beispiel die Silbergrasflur. Diese Sandrasen werden von zahlreichen hochgradig spezialisierten 
Tier- und Pflanzenarten bewohnt. Eine Fülle seltener und gefährdeter Wespen- und Wildbienenarten 
sowie über 670 Schmetterlingsarten sowie stark gefährdete Heuschreckenarten sind hier beheimatet. 
Innerhalb der Waldgebiete und Niederungen des Speyerbachschwemmkegels befinden sich einzelne, 
zerstreut liegende Stillgewässer. Sie haben eine wichtige Lebensraumfunktion für Libellen. Das gleiche 
gilt für die Amphibien Knoblauchkröte, Spring-, Moor- und Laubfrosch, sowie den Kamm-Molch. 

Innerhalb der vorzufindenden Lebensraumtypen wurden Arten der Anlage II nachgewiesen, die unter 
besonderem Schutz stehen:  

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)   
Gelbbauchunke (Bombina variegata)   
Kamm-Molch (Triturus cristatus)   
Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)   
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)   
Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)   
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)   
Grünes Besenmoos (Dicranum viride)   
Sumpf-Siegwurz (Gladiolus palustris)  
 

Sachverhalt:  

Im Stadtwald Speyer werden erst seit einem Beschwerdeverfahren nach dem Waldstandard FSC 
Biotop- und Altholzbäume ausgewählt, diese allerdings nicht im Gelände markiert. Der 
Brennholzhunger in der Stadt führt seit Jahren zu Hiebssatzüberschreitungen. Im Jahr 2020 wurde der 
Hiebssatz deutlich reduziert, dennoch finden Einschläge statt, die unter dem Vorwand der 
Verkehrssicherungspflicht laufen, obwohl die Maßnahmen in der Regel abseits öffentlicher 

https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1323
https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1193
https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1166
https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1145
https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1061
https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1060
https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1059
https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1381
https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=4096
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Verkehrswege durchgeführt wurden. Das Gebiet befindet sich im Schutzgebiet Natura 2000 Speyerer 
Wald.  

Im Oktober 2020 wurde in o.a. Waldort Altbäume (Buche, Kiefer, Eiche) gefällt. Das anfallende Holz 
wurde nach der Fällung direkt in einem Mobilhacker zerkleinert und abtransportiert. Die Menge des 
eingeschlagenen Holzes ist daher nicht mehr sicher festzustellen. Gefällt wurden insbesondere 
großkronige Bäume mit Tiefzwiesel. Solche Bäume haben Spannungsrisse im Holz und sind in hohem 
Maße als Biotopbaum geeignet. In den wenigen verbliebenen Holzresten (Hackschnitzelcontainer war 
vermutlich beladen) im Wald waren ausgehöhlte Bäume und die Reste von Spechthöhlen gut 
erkennbar. Die Bilder entstammen einer Waldbegehung vom 29.11.20.  

Bewertung:  

Durch die systematische Entnahme der Tiefzwiesel und anderer großkroniger Bäume wurde die 

Lebensraumsituation insbesondere für Höhlenbrüter deutlich verschlechtert. Die planmäßige 

Entnahme von potenziellen Biotopbäumen und von Totholz reduziert die Lebensräume potenzieller 

Altbaum- und Totholzbewohner.  

Bilder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb1.: Buchen- Kiefernbestand,   Abb.2: Gerückte Holzpolter zur Hackung vorgesehen  

Alter ca. 180 Jahre mit Rückegasse        
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Abb. 3: Tiefzwiesel Kiefer            Abb.4: Reste des produzierten Hackschnitzelmaterials 

   

Abb.5: Tiefzwiesel Buche     Abb.6: aufgeschnittene Spechthöhle 

Abb.7: verbliebenes Holzpolter im Wald, 

Buche mit Markierung SWS (Stadtwerke Speyer) 
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2. Stadtwald Speyer (Distrikt 3 Abt.6b Iggelheimer Straße) 

FFH- Gebiet:  6616-301 Speyerer Wald 

Waldort:  Distrikt 3 Abt 6b Iggelheimer Straße, Stadtwald Speyer 

Gebietsbeschreibung:  

Der Stadtwald Speyer gehört zum FFH-Gebiet 6616-301 Speyerer Wald und Haßlocher Wald. 
Schwarzspecht, Ziegenmelker und Grauspecht sowie mehrere Fledermausarten sind regelmäßige 
Bewohner der lückigen Waldbereiche. Die Speyerer Dünenlandschaft gehört zu den charakteristischen 
Binnendünen der Oberrheinniederung. Sie beherbergen eine Vielzahl spezifischer Sandrasenfluren, 
wie zum Beispiel die Silbergrasflur. Diese Sandrasen werden von zahlreichen hochgradig spezialisierten 
Tier- und Pflanzenarten bewohnt. Eine Fülle seltener und gefährdeter Wespen- und Wildbienenarten 
sowie über 670 Schmetterlingsarten sowie stark gefährdete Heuschreckenarten sind hier beheimatet. 
Innerhalb der Waldgebiete und Niederungen des Speyerbachschwemmkegels befinden sich einzelne, 
zerstreut liegende Stillgewässer. Sie haben eine wichtige Lebensraumfunktion für Libellen. Das gleiche 
gilt für die Amphibien Knoblauchkröte, Spring-, Moor- und Laubfrosch, sowie den Kamm-Molch. 

Innerhalb der vorzufindenden Lebensraumtypen wurden Arten der Anlage II nachgewiesen, die unter 
besonderem Schutz stehen:  

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)   
Gelbbauchunke (Bombina variegata)   
Kamm-Molch (Triturus cristatus)   
Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)   
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)   
Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)   
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)   
Grünes Besenmoos (Dicranum viride)   
Sumpf-Siegwurz (Gladiolus palustris)  
 

Sachverhalt:  

Die Hiebsmaßnahme aus dem Jahr 2019/2020 war Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens durch die 
Fraktion von Bündnis90/Die Grünen nach dem Waldstandard 3.0 von FSC und führte zu einer 
Suspendierung des Forstbetriebes der Stadt Speyer. Bei der Hiebsmaßnahme in Waldort III 6b 
(Iggelheimer Straße) wurde wegen Überschreitung des Hiebssatzes ein Verstoß gegen Prinzip 6 des 
Standards FSC 3.0 festgestellt, da 139 % des nachhaltigen Hiebssatzes entnommen wurde. Wir gehen 
weiterhin davon aus, dass die Hiebssatzüberschreitungen des Gesamtbetriebes über einen langen 
Zeitraum (25 Jahre) hinweg, dem Grunde nach tatsächlich den Tatbestand eines Major CARs 
(systemische Abweichung gegenüber dem Waldstandard) erfüllt, da diese Abweichung nicht zufällig, 
sondern systemisch und planmäßig ist. Ein weiterer CAR bezog sich auf die Nichtausweisung von 
Biotopbäumen. Da keinerlei Biotopbäume im Gelände markiert sind und keine kartenmäßige 
Verortung der Biotopbäume erfolgt ist, war eine systemische Abweichung im Sinne des Waldstandards 
FSC zu verzeichnen. Gemäß Standard sind pro Hektar 10 Biotopbäume auszuweisen und zu markieren.  
Bezüglich der Befahrung von Waldbeständen fehlen die nach Waldstandard erforderlichen 
Dokumentationen, insbesondere eine Befahrungskarte, aus der die Befahrungslinien (Rückegassen) 
hervorgehen. Es liegt entgegen dem Waldstandard weder eine digitale, noch eine analoge 
Befahrungskarte vor. Auch wenn durch den Auditor keine Abweichung festgestellt wurde, liegt 
dennoch eine systemische Abweichung vor, da der Forstbetrieb offenbar über keine Dokumentation 

https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1323
https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1193
https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1166
https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1145
https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1061
https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1060
https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1059
https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=1381
https://natura2000.rlp-umwelt.de/steckbriefe/index.php?a=s&b=a&c=ffh&pk=4096
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verfügt, obwohl diese durch FSC gefordert ist. Das entsprechende Werkzeug in Form eines GIS-
basierten Dokumentationssystems steht dem staatlichen Revierleiter zur Verfügung, ohne dass dieses 
genutzt wird. Eine weitere Beschwerde gegen ein fehlendes Neophytenmanagement, gegen fehlende 
Investitionen im waldbaulichen Bereich, gegen die Ausbringung von belastetem Wegebaumaterial und 
die fehlende Rücksichtnahme der forstlichen Maßnahmen auf FFH- Gebiete wurden durch den Auditor 
nicht beanstandet.  
 
Bewertung:  
 
Die Hiebsmaßnahme, die eine Hiebsfläche von etwa 40 Hektar umfasst hat, war symptomatisch für die 
Wirtschaftsweise im Forstrevier Speyer. Der Einsatz eines Starkholzharvesters und eines 
entsprechenden Rückezuges (Forwarders) führte zu einem sehr hohen Befahrungsprozent. Gegenüber 
dem Waldstandard (13,5% der Fläche) wurden durch den Abstand der Rückegassen (20 Meter im 
Durchschnitt) und die deutlich höhere Breite der Gassen (7 bis 8 Meter) etwa 40 % der Gesamtfläche 
befahren und die Böden in erheblichen Maße geschädigt.  
Die neben der Anlage der Rückegassen intensive Entnahme in den Zwischenfeldern führt zu einer 
abrupten Veränderung der Licht- und Transpirationsverhältnisse im Bestandesinnern. Diese abrupte 
Veränderung der Standortfaktoren hat Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem. Neben den 
unmittelbar verursachten Schäden führen veränderte Boden,- Wasser-, und Lichtverhältnisse zu einer 
massiven Ausbreitung von invasiven Neophyten. Dies sind im gesamten Forstrevier die Spätblühende 
Traubenkirsche, die Robinie, die Roteiche, der Götterbaum und die Kermesbeere. Die Maßnahme in 
diesem Waldgebiet hat zu einer deutlichen Veränderung des Gebietscharakters geführt, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Auswirkungen auf die Artenzusammensetzung hat.   
Eine weitere Belastung des Gebietes ist durch die Ausbringung von unsortiertem Bauschutt und dessen 
Einbau in die Waldwege erfolgt. Die Stadt Speyer hat bereits eingeräumt, dass ein Teil des eingebauten 
Wegebaumaterials von der illegalen Bauschuttdeponie im Speyerer Wald stammt. Deses Material 
enthält Asphalt, dessen chemische Zusammensetzung aber nicht bekannt ist, Kunststoffe, Metalle und 
unsortierten Bauschutt, möglicherweise mit asbesthaltigen Bestandteilen. Der Sachverhalt wurde 
bereits der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Abfallbehörde vorgetragen, ohne dass eine 
entsprechende Reaktion erfolgt ist. Es ist davon auszugehen, dass die Ablagerung von illegalem 
Bauschutt ein deutlicher Verstoß gegen die Natura 2000 Richtlinien darstellt.  
 
Bilder:  
 

  
 
Abb. 8: extrem aufgelichteter Buchenbestand   Abb.9: Rückegasse, Breite 8 Meter 
 mit beigemischter Kiefer (III 6b) 
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Abb. 10: Etablierung der Kermesbeere im Abb. 11: Nachwürfe der Buche im ersten Jahr nach 
ersten Jahr nach der Hiebsmaßnahme 2020       der Hiebsmaßnahme 2020  
 
 
 

  
 
Abb. 12: ausgerissener Haselstrauch     Abb. 13: aufgelichteter Bestand   


